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Beobachter beobachten Beobachter
Eine andere Sicht auf das linguistische Monitoring 
der juristischen Experten-Laien-Kommunikation 

Abstract
The author of this commenting article presents his reactions to the notion of a linguistic 
monitoring of the communication between experts and non-experts in the area of law. 
This type of linguistic monitoring may contribute to the development of linguistics as 
well as of law. It will enable linguists to take a closer look at one of the most important 
institutional uses of language and may also help lawyers to see aspects outside their 
usual scope, especially as far as the traditional view of legal interpretation is concerned. 
However, linguistic monitoring will have to develop specifi c methods of description in 
order to cover the characteristics of legal communication. A thorough analysis of legal 
communication will have to precede studies of the communication between experts and 
non-experts in the area of law.

1. Das Beobachten von Beobachtern
Konfrontiert mit der Aufforderung, eine Stellungnahme zum linguisti-
schen Monitoring der juristischen Experten-Laien-Kommunikation ab-
zu ge ben, kann ein Jurist nicht umhin, sich zu fragen, was es denn eigent-
lich ist, wozu er Stellung nehmen soll. Durch die Experten aufgeklärt, 
dass der aus dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch kommende Be-
 griff des Moni toring nichts anderes meint als die strukturierte und lang-
fris tige Beobachtung eines Sys tems, wird unserem Juristen mit ei nem 
Mal klar, dass es seine Aufgabe ist, die Beob ach ter zu beo bachten. Die 
Beo bachter der Juristen haben also einen Juristen als ihren Beobach-
ter, als einen Beobachter zweiter Ordnung implementiert. Eine solche 
Beo bachtung zweiter Ordnung eröffnet die Möglichkeit, zu beo bach-
ten und zu beschreiben, was die Beobachtung erster Ordnung konsti-
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tu tiv nicht sehen kann: deren „blinden Fleck”. Der blinde Fleck der 
Beo  bach tung entsteht dadurch, dass der Beobachter sich selbst beim 
Beo  bach ten nicht sehen kann.1 Der Beobachter konzentriert sich auf 
das, was er beobachtet. Er vernachlässigt dabei zumeist das, wovon er 
das Beobachtete unterscheidet oder setzt dies gänzlich unbestimmt als 
„alles andere” voraus. Er sieht das nicht, was er nicht sieht.2 Auf der 
Ebene des Beobachtens von Beobachtungen wird man dagegen beo b-
ach ten müssen, wie der beobachtete Beobachter beobachtet.3

Beobachtet man Beobachter, dann ist es ganz normal, dass man deren 
Interessen mit in Betracht zieht, wenn es darum geht, zu erklären, was 
sie beobachten und welche Unter scheidungen sie ihrem Beobachten ex-
pli zit oder implizit zugrunde legen. Es gilt daher zunächst zu fragen, 
was die Beobachter erster Ordnung beobachten und warum sie dies tun, 
wenn wir Aufschluss darüber erhalten wollen, wie sie dies tun. Antwort 
darauf geben uns die Ver anstalter, wenn sie darauf verweisen, dass die 
in der Öffentlichkeit notorisch beklagte Schwer verständlichkeit der 
deut schen Rechts-, Gesetzes- und Verwaltungssprache seit geraumer 
Zeit eine linguistische Refl exion dergestalt provoziert habe, dass sich 
die Linguistik nach zunächst deskriptiven Arbeiten, die zumeist über 
eine bloße Stilkritik nicht hinaus gingen, in den letzten Jahren vermehrt 
Ana  lysen von Verstehensprozessen in der juristischen Ex perten-Laien-
Kom munikation unter Berücksichtigung kognitionslinguistischer Vor-
aus   set zungen zugewandt habe. Das linguistische Monitoring soll nun 
aus dem Kreislauf der fach internen linguistischen Analyse von Rechts-
tex ten hinausführen und durch Analyse der Defi zite in der juris ti schen 
Experten-Laien-Kommunikation professionelle Vorschläge zur Opti-
mie rung entwickeln.

1 Luhmann (1997, 69). Bei Michel Serres heißt es kurz und bündig: Der Beobachter 
ist das Nicht-Beobachtbare (Serres 1981, 365).
2 Mehr noch: Man kann nicht sehen, dass man nicht sieht, was man nicht sieht. Siehe 
da zu Luhmann (1991, 61 ff.; 66), und Luhmann (2005, 220 ff.; 223).
3 Luhmann (1990, 97 f.). Das schließt defi nitive Darstellungen aus und lässt nur die 
Möglichkeit zu, dass sich im rekursiven Prozess des Beobachtens von Beobach tun gen 
stabile Eigenzustände ergeben, auf die man jederzeit zurückgreifen kann; siehe dazu 
von Foerster (1993, 103 ff.; 107).
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2.  Der blinde Fleck der Juristen
Nachdem sich rechtslinguistische Untersuchungen in der Vergangen-
heit meist auf die juristische Methodenlehre beschränkt haben oder 
aber dazu dienten, vornehmlich sprach wissen schaftliche Inte  res  sen zu 
be  frie  di gen, verspricht ein derartiger Ansatz, für Sprach- wie Rechts-
  wis  sen  schaft lohnend zu sein. Durch das linguis ti sche Mo ni  to  ring der 
juristischen Kommunikation wird eine der wich tig s ten ins tit u tio nel-
 len Gebrauchsformen von Sprache der sprach wis sen schaft li chen Ana-
  lyse zugänglich gemacht und letzt lich ein bes se res Ver ständ nis der 
Funktionsweisen sprachlicher Ele mente in kom   ple xen Ge brauchs zu-
s am men  hän gen er mög licht. Die Beo bach tung der ju ri s ti schen Kom-
mu  ni ka  tion durch die Linguisten wie de rum kann den Ju ri sten zei gen, 
was sie selbst nicht sehen kön nen. Kom pli ka    tionen kön nen sich aller-
dings daraus ergeben, dass die Juristen nicht sehen, dass sie nicht se-
hen, was sie nicht sehen. Alter nativ werden die von Lin guisten ge won-
ne nen Erkenntnisse von Juristen mit der Be  mer  kung abgetan, das alles 
habe man schon zuvor ge wusst. Das stimmt meist auch; was al ler dings 
nicht gesagt wird, ist, dass dieses Wis sen in der Regel nur im pli zites 
Wissen war. Solange ein solches vor the  o re ti sches Wissen noch nicht 
mit den angemessenen Kate go rien re kon stru iert wurde, be steht indes 
die Gefahr, dass zur Selbst be  schrei bung juridischen Han delns auf über-
kom me ne, von der ju ris ti schen Me tho den lehre aber nach wie vor tra-
dierte Vor stellungen von Rechts fi n  dung und Recht san wen dung re kur-
riert wird. So ist das juris tische All tags ver ständ nis nach wie vor geprägt 
von der dem Rechts po si tivis mus verhafteten Vor stel lung, es gelte nur, 
das Recht, das in den Rechts tex ten enthalten sei, aus die sen heraus zu-
prä  pa rie  ren, da dort die Ent schei dung jedes ein zel nen Rechtsfalls im 
Prin  zip bereits vor weg ge nom men sei.4 Durch „rich tige” Aus legung 
„fi nde” man das richtige Recht und könne es dann „an wen den”.
Als Methode zur Erkenntnis des vorgegebenen Rechts soll die Auslegung 
der Gesetze dienen. Das Bild der Auslegung aber bringt wiederum das 
deterministische Verständnis der juristischen Methodenlehre zum Aus-
druck: Der „Rechtsanwender“ legt nur aus, was vorher im Text schon 
ent halten war.5 Gegenstand der Auslegung ist der Gesetzestext als „Trä-

4 Dazu Neumann (1986, 3 f.).
5 Eine kritische Darstellung der klassischen Methodenlehre fi ndet sich bei Christen-
sen/Kudlich (2001, 26 ff.).
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ger” des in ihm niedergelegten Sinnes, um dessen Verständnis es in 
der Auslegung gehe. Aus legung sei „Auseinanderlegung”, Aus brei-
 tung und Darlegung des in dem Text be schlos se nen, aber noch gleich-
sam verhüllten Sinnes. Durch die Auslegung werde dieser Sinn „zur 
Sprache gebracht”.6 Statt induktiv an der Argumentationspraxis im Ge-
richts  ver fahren als sozialem Pro zess anzusetzen, wird also aus einer 
The orie des Textverstehens abgeleitet, was die Ge richte zu tun haben; 
statt von den praktischen Verläufen juristischer Argumentation her nach 
der Bedeutung juristischer Texte zu fragen, wird über eine Theorie der 
Be  deu tung juristischer Texte entschieden, um auf dieser Grundlage die 
mög  lichen Bindungen der Gerichte zu bestimmen.7

Eine verstärkte rechtslinguistische Zusammenarbeit könnte inso-
weit dazu beitragen, die zur Selbstbeschreibung der Jurisprudenz ver-
wen    de ten sprachtheoretischen Annahmen, welche von Juristen aus 
ei  ge  nen Interessen innerhalb der Auseinandersetzungen der juristi-
schen Methodendebatte herangezogen werden, aus einer vertieften 
lin     gui s tischen Analyse des Rechts diskurses heraus kritisch zu hin ter-
  fra  gen; dies gilt vor allem für Theorien, welche von einem vorge ge-
be nen Ideal der „Präzision der Rechtssprache” oder den Idealen einer 
zwei fels freien, objektiven Feststellbarkeit einer „objektiven Text-
   be  deu   tung” oder eines „subjek tiven Autor-Meinens” ausge hen.8 Glei-
cher maßen ist es aber auch erforderlich, die von der Sprach wis sen-
 schaft verwendeten Modelle auf ihre Brauchbarkeit für diesen spe zi-
fi   schen Gebrauchszusammenhang von Sprache zu überprüfen. Nicht 
zu Unrecht wird der Linguistik durch Kritiker aus den eigenen Rei-
hen vorgehalten, dass es einer Sprachwissenschaft, welche die kom-
ple xen sozialen Gebrauchsformen von Sprache und die dadurch kon-
sti tuier ten erheblichen Unterschiede in den Funktionen von Sprache 
außer Acht gelassen hat, an Instrumenten und Begriffen fehlt, die es er-
mö gli chen würden, diese Bereiche mit Aussicht auf Ge winn zu er for-
schen; vielmehr hätten manche der für die Sprache als ab straktes Sy-
stem entwickelten Begriffl ichkeiten eine Erforschung der Sprache in 
ihren Gebrauchs zusammen hängen eher verhindert als be  för dert.9 Auf-

6 So Larenz (1991).
7 Siehe dazu auch Christensen/ Lerch (2005,  55 ff.; 122 ff.).
8 Hierzu eingehend Busse (1993, 18 ff.).
9 So die Kritik von Busse (1992, 4 f.).
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ge  ge  ben werden sollte vor allem der Gedanke, man könne gleich sam 
für alle denkbaren Funktionsweisen von Sprache ein ein heit liches be-
griffl  iches Instrumentarium entwickeln. Wenngleich es sprach liche 
Grund funk tio nen wie Refe renz und Prädikation gibt, die in jeder Form 
des Sprachgebrauchs eine Rolle spielen, können auch sie eine Mo di fi -
ka tion erfahren, wenn die Sprache ihre gewohnte Ge brauchs  form, die 
der Mit teilung in der alltäglichen Kommunikation, verlässt. Eine Aus-
einan der set zung mit der Sprache des Rechts kann und darf sich daher 
nicht in einer Anwendung andern orts erar bei te ter sprach wis  sen schaft-
li cher Erkenntnisse auf einen weiteren Gebrauchs zusam menhang von 
Sprache erschöpfen; vielmehr gilt es zu fragen, welche Ge mein sam kei-
ten und welche Unter schiede zwischen anderen nicht-all täglichen For-
men der Sprachverwendung und denen des juristischen Um gangs mit 
Sprache bestehen.10 

3. Der blinde Fleck der Linguisten
Anders als in der Alltagssprache entfaltet sich die Bedeutung von Norm-
 tex ten nicht in einfachen Verstehensakten der Rezipienten, son dern in 
ge steuerten Auslegungsverfahren als Arbeit an und mit Sprache, die in-
sti  tu tions  spe zi fi  schen Bedingungen unterliegt. Dabei er schließt sich der 
Ge halt einer Norm erst in einem weit ausgreifenden Netz inter tex tuel ler 
Rela tio nen zu anderen Gesetzestexten, Kommen ta ren, herangezogenen 
Ur tei len, Gesetz gebungs materialien und rechtswissen schaft lichen Auf-
sät zen und Monographien. Der sich in mehreren Stufen voll zie hende 
Explikationsvorgang setzt für die institutionell korrekte An  wen dung 
eines Gesetzestextes aber nicht nur fachspezifi sches Wis sen vor aus, 
sondern macht auch Sprachhandlungen notwendig, die sich einer lin-
gui sti schen Systematisierung entziehen, da sie nicht so sehr sprach lich 
begründet sind, sondern vor allem auf Zweck mäßig keit  s   er wä gun gen 
zurückgehen.11 Darüber hinaus ist die Auslegung der Ge  set zes texte 
den Bedingungen der Institutionalität unterworfen, der Ein bin dung in 
institutionelle Deutungs- und Arbeitsrahmen, die dem einzel nen Ge set-

10 Siehe dazu auch Lerch (2005, 169 ff.; 171 ff.).
11 Busse (2000, 803 ff.).
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zes anwender in der Praxis meist nur wenig seman ti schen Spiel raum 
lassen.12

Erschwerend kommt für den linguistischen Beobachter des Weiteren 
auch noch die anders geartete Perspektive der Juristen auf ihre Arbeit 
mit Rechtstexten hinzu. Während es dem alltagsweltlichen Verständnis 
von Textinterpretation entspricht, dass der Text bereits vorliegt und erst 
darauf das Verstehen folgt, geschieht die juristische Arbeit mit Gesetzes-
texten in der umgekehrten Richtung: nicht vom Normtext zum Fall, son-
dern vom Fall zum Normtext. Betrachtet man diese Arbeitsrichtung und 
ihre Konsequenzen für die lin guisti sche Analyse, dann zeigt sich, dass 
nicht nur die Auslegung eines einzelnen Ge setzestextes semantisch hoch-
komplex ist, sondern auch die Lösung eines einfachen Rechts falles der 
Vernetzung einer Vielzahl verschiedener Texte bedarf. Die juristische 
Tätig keit stellt sich daher in der Praxis als ein komplex strukturierter 
Um gang mit einer untereinander explizit oder erst durch die richterliche 
Text  arbeit verfl ochtenen Textmenge dar, ein institutionsspezifi sches 
Phä  no men, welches erst ansatzweise untersucht ist.13 

Juristische Auslegung ist mithin weniger eine Interpretation oder Be-
deu tungs bestim mung im herkömmlichen linguistischen oder alltags-
sprach    lichen Sinn als vielmehr eine Ver netzung von Textstücken, 
Aus     e   gungs  as pek ten, Sachverhaltselementen, Zweck erwägungen und 
rechts    po  li ti schen Überlegungen innerhalb institutioneller Wissens rah-
   men.14 Diese insti tu tionellen Eigenschaften der interpretativen Ar beit 
mit Gesetzestexten aber sind es, die es als frag lich erscheinen las sen, 
ob die Textualität des Rechts im Allgemeinen und die der Ge set  zes-
texte im Besonderen als sehr spezifi scher Fall institutionell wirk sa mer 
Fach texte mit dem normalen und bisher verfügbaren lin guis ti schen 
Be griffs- und Methoden inventar über haupt zureichend er fasst und an-
ge   mes sen beschrieben werden können.15 Die Probe steht aller dings 

12 Dies wird eingehend behandelt von Busse (1992, 115 ff.). Die pragmatischen Bin-
dun gen des Richters im Verfahren werden herausgearbeitet von Christensen/ Kudlich 
(2001, 127 ff.).
13 Der Aspekt der Vielfalt der Textbezüge im richterlichen Entscheidungshandeln ist 
aus der Diskussion in der juristischen Methodenlehre als das „Herstellen von Ober sät-
zen“ bekannt, vgl. Engisch (1983, 64).
14 Vgl. Busse (1991, 88 ff.).
15 Ausführlich zur juristischen Normtextexplikation in linguistischer Sicht Busse 
(1992, 162 ff.).
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noch aus: bisher ist die Untersuchung juristischer Texte und des ju ri-
sti  schen Umgangs mit Texten unter den Vorzeichen mo der ner lin gui sti-
scher Modelle und Methoden eher spärlich erfolgt, was wahr schein lich 
auch ein Refl ex darauf ist, dass die sprachliche Struk ture bene der Texte 
und Textkonstitution in der Linguistik lange Zeit nicht als eigen stän-
dige Größe und beschreibenswürdiges Objekt der syste ma ti schen Be-
schäf  tigung mit Texten anerkannt wurde.16 Sieht man einmal von den 
Bei trägen ab, welche sich mit der Rechts sprache als Fach sprache und 
der Verständlichkeit der Rechtssprache beschäftigen, so sind sprach wis-
sen schaftliche Untersuchungen zu den textuellen Be din gun gen und Er-
scheinungen des Rechts erst eine Erscheinung der letz ten Jahre.17

Eine Erforschung der Textlichkeit des Rechts durch die Sprachwissen-
schaft wird aber nicht nur durch die nach wie vor anhaltende Dominanz 
der Beschreibungsebenen der Sätze und Wörter erschwert, sondern 
auch dadurch, dass gerade die für das Rechtssystem konstituierenden 
Gesetze in einer Weise benutzt werden, welche die Struktur dieser Texte 
in einer oberfl ächlichen Betrachtungsweise nicht zu einer besonders 
relevanten Größe macht. Auf den ersten Blick scheint es hier nur auf 
die einzelnen Paragraphen anzukommen, die in der juristischen Arbeit 
mit Gesetzen wie in sich abgeschlossene Miniaturtexte behandelt wer-
den; darüber hinaus sind aber auch die Beziehungen zwischen dem 
einschlägigen Para graphen und anderen Gesetzesstellen zu beachten, 
welchen regelmäßig eine wichtige, wenn nicht zentrale Funktion bei 
der Auslegung des Paragraphentextes oder der Lösung des anstehenden 
Rechts falles zufällt.18 Da diese Beziehungen in linguistischen Arbeiten 
aller dings meist als nebensächlich ausgeblendet werden, kann ihre 
textuelle Basis, ihr Charakter als innertextuelle oder intertextuelle Re la-
tionen und damit ihr genuin sprachlicher Charakter von vielen Sprach-
wis senschaftlern auch nicht wahrgenommen werden.

16 Noch bis in die siebziger Jahre wurde in der Sprachwissenschaft der Wert von 
Text linguistik abgestritten und darauf bestanden, dass nur der Satz, nicht der Text, der 
einzige einer Linguistik angemessene Untersuchungs bereich sei, siehe de Beaugrande/ 
Dressler (1981, XI f.).
17  Den besten Überblick geben Bungarten/ Engberg (2003).
18 Busse (2000, 803 ff.).
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4.  Eine andere Sicht auf die juristische Kommunikation
Angesichts all dieser Eigenarten und Besonderheiten des Rechts dis-
  kur ses ist daher zu fragen, ob die bekannten Kategorien und Mo delle 
der Linguistik der juristischen Kommu ni kation gerecht wer den kön-
nen. Dabei geht es nicht nur um die Anwendbarkeit von Begrif fen 
wie Text, Textkohäsion und Textkohärenz auf Gesetzestexte, son dern 
auch darum, ob die gängigen linguistischen Angebote zur Be schrei-
  bung der Textfunktionen dem Stellenwert von Gesetzestexten in der 
Rechtsprechung und vor allem der Art und Weise, wie mit die sen 
Texten dort tatsächlich umgegangen wird, angemessen sind. Letzt lich 
fragt es sich, ob aus der Linguistik der Alltagssprache oder aus Inter-
  pre  ta  tions  the orien zu anderen Textsorten stam mende lin guis ti sche Be-
griffe wie Interpretation oder Bedeutung einfach auf die ju ri s  tische Ar-
beit mit Rechtstexten übertragen werden können oder ob eine Ana lyse 
des Umgangs mit Rechtstexten zu einer gegen stands be zo  ge nen Kor rek-
tur der Defi nitionen dieser sprach wissen schaftlichen Grund be griffe 
zwingt.19 

Gefragt werden muss insbesondere, welche Funktion das „Verstehen” 
von Gesetzes texten im Rahmen der juristischen Tätigkeit hat. Anders als 
et  wa im Bereich der Philologien ist das Ziel der juristischen Auslegung 
nicht, ein Verständnis (oder ein „besseres” Verständ nis) eines Textes 
zu ermöglichen, sondern innerhalb eines institutionellen Handlungs zu-
sam  men  hangs eine Entscheidung herbeizuführen. Daher ist für die ju ri-
sti  sche Auslegung im Gegen satz zur philologischen Interpretation das 
ent   schei  dende Kriterium des Verstehens nicht etwa die Fähigkeit, eine 
pas sende Paraphrase des interpretierten Textes angeben zu können, son-
 dern das aus der Interpretation des Textes folgende angemessene, so-
zial akzep tierte Handeln. Diese Handlung, die Entscheidung eines kon-
 kre  ten Falles, kann aber keines wegs auf die Interpretation eines ein  z i-
gen Normtextes zurückgeführt werden. Sie ist zum einen das Er geb   nis 
eines komplexen Argumentationsprozesses, an deren Ende sie steht, 
zum anderen steht sie in einem Gefl echt systematischer und dog ma ti-
scher Wissensbezüge. Die juristische Textarbeit besteht ge rade darin, 
dass für einen konkreten Fall der Alltagswelt die für seine ju ri stische Lö-
sung notwendigen Rechtstexte erschlossen werden. Mit Hilfe der Zu ord-

19 Dieses Grundproblem der juristischen Semantik erörtert Busse (1993, 253 ff.).
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 nung von Fallkonstellationen zu Rechtstexten wird eine recht liche Wirk-
lichkeit kon struiert, die rezeptiv unter Einbezug insti tu tio neller Pro ze-
duren und Wissensrahmen rekon struiert werden kann. Die Über tra gung 
juristischer Texte in eine allgemeinverständliche Text fassung wird die-
sem institutionell gebundenen Textverstehen daher nicht ge recht.20 

5. Letzte Ausblicke
Wie unschwer zu erkennen ist, stellt bereits die Beobachtung der ju ri sti-
schen Kommunikation die Sprachwissenschaft vor erheb liche Heraus-
for de rungen. Solange aber die Brauchbarkeit der sprach wis sen schaft-
lichen Modelle und Kategorien für eine Analyse des Rechts dis kurses 
nicht sichergestellt ist, erscheint es auch nicht angeraten, darüber hin-
aus  gehend mit Hilfe des linguistischen Monitoring eine Optimierung 
der juristischen Experten-Laien-Kommunikation anzustreben. Eine ein-
ge  hendere Analyse der Bedingungen der Mög lich keit von juristischer 
Kom  munikation könnte dagegen sowohl für die Sprach- wie für die 
Recht s wis  sen schaft gewinnbringend und anschlussfähig sein. Mit die-
sen Bemerkungen möchte ich diese Beobachtung zweiter Ordnung 
auch schon beenden, nicht ohne aber darauf hinzuweisen, dass auch 
ein Beobachter zweiter Ordnung immer ein Beobachter erster Ordnung 
ist, da er stets einen anderen Beobachter als sein Objekt herausgreifen 
muss, um durch ihn (wie immer kritisch) die Welt zu sehen. Das zwingt 
ihn zum autologischen Schluss, das heißt: zur Anwendung des Begriffs 
der Beobachtung auf sich selbst.21 

Auf der Ebene des Beobachters zweiter Ordnung bezieht man keine 
hie rarchisch höhere Position: Das Beobachten anderer Beobachter 
dient nicht dazu, sie zu bestätigen oder sie des Irrtums zu überführen. 
Be  greift man alles Beobachten als unterscheidungsabhängig, auch das 
eigene, muss darauf verzichtet werden, dem beobachteten Beobachter 
die eigenen Unterscheidungen aufzudrängen.22 Der Beobachter zwei ter 
Ord  nung muss an Beobachtungen erster Ordnung anschließen kön  nen. 
Daher ist und bleibt er selbst – bei allen Unterschieden der Unter schei-

20 Kühn (2001, 582 ff.; 584).
21 Luhmann (1997, 1117).
22 Siehe dazu Luhmann (2005, 220 ff., 223 f.)
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dun   gen, die er verwendet, und bei allem Interesse an Wider le gung oder 
Kor  rektur – Moment desselben Systems rekursiven Beobach tens von 
Beo  bachtungen.23 Wer immer beobachtet, nimmt daran teil – oder er 
beo bachtet nicht. Auch für den Beobachter zweiter Ordnung gilt, dass 
er weniger und anderes sehen kann, als der beobachtete Beob ach ter. 
Allein: daraus, dass er den blinden Fleck des beobachteten Beo bach ters 
und damit das sieht, was dieser nicht sehen kann, folgt noch nicht, dass 
er auch sagen könnte, wie es anders zu machen wäre.
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